
Organisa(on 
 
Die breite Kulturnutzung wird vom Verein «Kollektiv Garage» organisiert: Ausstellungen, Lesungen, 
Öffnung der Bibliothek oder des Vinyl-Record-Stores koordiniert das Betreiberkollektiv intern. 
 
Die Quartiernutzung wird durch den Quartierverein Neustadt Konsortium koordiniert: 
Quartierbewohnende, welche die «Garage» nutzen wollen, wenden sich an den Quartierverein, 
welcher die Garage als Quartiertreff nach aussen vertritt: info_neustadt@gmx.ch 
 
Absprachen in Bezug auf die Quartiernutzung erfolgen durch eine Vertretung des Quartiervereins im 
Betreiberkollektiv.  
 
Alle Veranstaltungen/Öffnungszeiten und Formulare mit Nutzungsbedingungen etc. werden auf der 
Homepage des Quartiervereins veröffentlicht: neustadt-sh.ch 
 
Für die Reinigung und Wartung der Räumlichkeit ist das Betreiberkollektiv verantwortlich. Auch die 
Betriebssicherheit gemäss Check-Liste im Anhang wird durch das Betreiberkollektiv verantwortet. 
 



Nutzungsbedingungen 
 
Die Nutzenden müssen während der ganzen Veranstaltung anwesend sein und sind verantwortlich für 
die Einhaltung der Hausordnung. 
 
Die maximale Raumbelegung mit 50 Personen ist einzuhalten. Der Fluchtwege sind stets freizuhalten. 
 
Da die «Garage» inmitten der Altstadt liegt, ist auf Anwohnende Rücksicht zu nehmen. Insbesondere 
ist die Nachtruhe zu einzuhalten: Ab 22 Uhr sind alle Fenster und Türen geschlossen zu halten und 
Musik auf Zimmerlautstärke zurückzudrehen. Die Nutzenden haben auch in unmittelbarer Umgebung 
der «Garage» für Ruhe und Ordnung zu sorgen. 
 
Änderungen an fixen Installationen, insbesondere im Elektrobereich, sind nicht erlaubt. 
 
Für die erstmalige Inbetriebnahme der Küchengeräte, der Musikanlage oder des Beamers muss vor 
der Raumnutzung eine Einführung durch ein Mitglied des Betreiberkollektivs stattgefunden haben. 
 
Die «Garage» wird grundsätzlich so hinterlassen, wie sie angetroffen wurde. Die Tischflächen müssen 
geputzt und die Böden besenrein abgegeben werden. 
 
Gebrauchte Flaschen müssen in den entsprechenden Harassen verstaut oder ins Altglas gegeben 
werden. Gläser müssen sauber geputzt und die Ablageflächen rund um das Lavabo sauber gewischt 
werden. 
 
Schäden am Gebäude, Raum und Inventar müssen dem Betreiberkollektiv gemeldet werden. 
 



Hausordnung 
 
Im Quartiertreff gilt Rauchverbot. 
 
Vor dem Quartiertreff darf geraucht werden. Dabei muss der Aschenbecher benutzt werden. 
 
Das Anbringen von Gegenständen, Anschriften, Nägeln, Schrauben, Klammern, etc. an den Wänden ist 
nicht gestattet. Für das Anbringen von Infomaterial darf das Anschlagbrett benutzt werden. 
 
An der Bar gilt Selbstbedienung. Die Getränke sind gratis. 
 
Spenden an den Quartiertreff sind willkommen und können in die Kollekte-Box getan werden. 
 
Die «Garage» wird grundsätzlich so hinterlassen, wie sie angetroffen wurde. Die Tische und der Boden 
müssen geputzt werden und die Möbel werden wieder an den Ursprungsort zurückgestellt. 
 



Checkliste Betriebssicherheit 
 
 

• Regelmässig auf mögliche Stolperfallen innerhalb des Treffs achten und diese entfernen.  
 
 

• Chemikalien wie Spülmittel in einem Eimer vor dem Auslaufen schützen und in einem 
verschliessbaren Fach lagern. 

 
 

• Einen Sanitätskoffer gut sichtbar bereithalten und abgelaufenes Material regelmässig 
erneuern.  

 
 

• Den gekennzeichneten Fluchtweg freihalten. 
 

 


